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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Auf welchem Arbeitsstand befindet sich die Sächsische 
Staatsregierung bzgl. der Umsetzung der bundesweiten Initiative 
"Schule gegen sexuelle Gewalt" und welcher Zeitplan wird bei der Um­
setzung der Initiative an sächsischen Schulen verfolgt? Welche konkre­
ten Schritte erfolgten in 2018 und sind im fortlaufenden Jahr 2018 so­
wie in 2019 geplant? 

Der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuel­
len Kindesmissbrauchs (UBSKM}, Herr Johannes-Wilhelm Rörig, hat in Ab­
stimmung mit den Kultusministerien der Länder die Initiative "Schule gegen 
sexuelle Gewalt" entwickelt, um die allgemeinbildenden Schulen in Deutsch­
land zur Entwicklung von Konzepten zum Schutz vor sexueller Gewalt zu 
motivieren und fachlich zu unterstützen. Das Sächsische Staatsministerium 
für Kultus ist seit 2014 an diesem Entwicklungsprozess beteiligt und steht 
seither gemeinsam mit den Kultusministerien anderer Bundesländer in einem 
ständigen fachlichen Austausch mit dem UBSKM und seinem Arbeitsstab. 

Sexuelle Gewalt ist eine Form der Kindeswohlgefährdung . Auf der Grundla­
ge von § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder­
schutz (KKG) sollen Schulen in die verbindlichen Netzwerksstrukturen im 
Kinderschutz einbezogen werden. ln allen sächsischen Landkreisen und 
Kreisfreien Städten existieren Netzwerke für Kinderschutz und Frühe Hilfen. 
ln diesen Netzwerken werden alle wichtigen Akteure im Kinderschutz, darun­
ter die Schulen, zusammengeführt. Daher wurden am 18. Oktober 2017 
während eines gemeinsamen Fachtages zunächst Vertreter der Schulauf­
sicht und Vertreter der Jugendhilfe, insbesondere der Netzwerke für Kinder­
schutz, über die Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" informiert. Die 
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Teilnehmer berieten in Arbeitsgruppen, wie diese Initiative in den Jahren 2018 und 
2019 in Regionalkonferenzen an die Schulen, insbesondere die Beratungslehrer, her­
angetragen werden kann. ln der Folgezeit wurden die Regionalkonferenzen unter der 
Leitung des Landesamtes für Schule und Bildung vorbereitet. Zu Beginn des Schuljah­
res 2018/2019 habe ich mich gemeinsam mit Herrn Rörig mit einem Schreiben an alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter gewandt und über die Initiative "Schule gegen sexuelle 
Gewalt" und die Regionalkonferenzen informiert. Die Regionalkonferenzen werden im 
laufenden Schuljahr in allen Landkreisen und Kreisfreien Städten durchgeführt. Über 
das weitere Vorgehen wird das Sächsische Staatsministerium für Kultus in Auswertung 
der Veranstaltungen mit dem Landesamt für Schule und Bildung sowie den Netzwerken 
für Kinderschutz beraten. 

Frage 2: Welchem Zweck dienen die Regionalkonferenzen und inwieweit werden 
Interessenverbände zum Schutz vor sexuellem Missbrauch von Kindern und Ju­
gendlichen eingebunden und stehen ihnen die Ergebnisse der Konferenzen zur 
Verfügung? 

Die Regionalkonferenzen knüpfen an die Neufassung des § 50a des Sächsischen 
Schulgesetzes an und vermitteln Teilnehmern zunächst wesentliche Informationen im 
Hinblick auf den gesetzlichen Auftrag von Schule und Jugendhilfe bei der Umsetzung 
des Bundeskinderschutzgesetzes. Die Prävention sexuellen Missbrauchs ist ein wichti­
ger Bestandteil des Kinderschutzes. Demzufolge wird während des Fachtages die bun­
desweite Initiative des UBSKM "Schule gegen sexuelle Gewalt" vorgestellt. ln die 
Durchführung der Veranstaltungen werden die Netzwerke für Kinderschutz und andere 
mit Präventionsaufgaben befasste Träger einbezogen, die die schulische Arbeit bei 
diesen Themen unterstützen. 

Frage 3: Welche Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt werden in den Regi­
onalkonferenzen vorgelegt und wie werden diese fachlich-interdisziplinär beglei­
tet? 

Frage 4: Sehen die Konzepte Schutzkonzepte für schwule, lesbische, bisexuelle, 
trans*- und inter* Kinder und Jugendliche vor? Wenn nein, warum nicht? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 und 4: 

Ein standardisiertes Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt gibt es nicht. Deshalb wer­
den den Schulen während der Regionalkonferenzen keine Konzepte zum Schutz vor 
sexueller Gewalt vorgelegt. Jede Schule muss auf der Grundlage des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages ihr eigenes schulisches Schutzkonzept entwickeln . Die Vermitt­
lung eines vorurteilsfreien Verhaltens gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientie­
rungen, Verhaltensweisen und Lebensstilen sowie das Eintreten für ein diskriminie­
rungsfreies Miteinander sind Bestandteil des Erziehungs- und Bildungsauftrages. 
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Frage 5: Inwieweit ist die Beteiligungen von Opferschutz- und Antidiskriminie­
rungsverbänden bei der Erarbeitung von Konzepten zum Schutz vor sexuellem 
Missbrauch an Schulen vorgesehen? 

Die Schulen entscheiden eigenständig, welche Partner sie in die Erarbeitung von 
Schutzkonzepten einbeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i~ 
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